
THEMEN UND MEINUNGEN

Amt un Evangelıum
Die (Gestalt des Petrusdienstes nde des zweıten Jahrtausends

In seiner Enzyklika 99l Sınt“ Maı 1995 hat Johannes Paul Ul SOl eigenes
Amlt In einer Weise umschrieben, Perspektiven für die Okume WIe für die
Gestaltung des Prımalts innerhal der katholischen Kırche eröffnet Der übinger
Dogmaltiker Peter Hünermann reift IM folgenden Beitrag die Ans der Enzyklika
auf und skizziert Perspektive für eiIne Fortschreibung des Petrus Llenstes. Im Lentrum
steht el die Orientierun der bischöflichen Funktion diese Dienstes.

DDas päpstlıche Amt ist In der öffentlıchen Meınung Deutsch- VO Maı 1995 (vgl Julı 1995, 345 1015 rklärt „Was dıe
an umstrıtten. CS wıird 1n den edien skeptisch beurteıilt, Einheıt er chrıstlıchen Geme1ıinschaften en gehört
ist mıt einem negatıven mage Dies äng nıcht natürlıch In den Bereıich der Sorgen (cura) des Primats.“ Es
letzt damıt n7 daß sowochl Paul VI WIEe ‚Johannes sSECe1 „eıne Oorm der Primatsausübung finden, dıe ZW al ke1-
Paul I1 In der OÖffentlichkeit Posıtionen vertrefifen aben, dıe NCSWCBS auf das Wesentliche ihrer Sendung verzıichtet, sıch
VOIN der enrneır der Bevölkerung, auch VO  — der eNnrhelr aber eıner Sıtuation Öffnet‘‘ Kın Jahrtausend hın-
des Kırchenvolkes, zumındest In den Industriestaaten, abge- AA dıe Christen „mıteinander verbunden In Drü-

werden. Dıies e{rı insbesondere Fragen der Sexual- derlicher (Gemeinschaft des auDens und des sakramenta-
moral W1e dıe Empfängnisregelung, das Problem der wıeder- len Lebens. wobel dem römıschen mıt allgemeıner Z-
verheıirateten Geschiedenen. dıe tellung der TAau In der stımmung eiıne Führungsrolle zukam. WENN Streitigkeiten
Kırche un das Amtsverständnıs. ber Glaube oder Dıszıplın ihnen entstanden‘‘. Auf
Eng verknüpft mıt dıiesen Fragen sSınd orundlegende Pro- diese Weiıise nahm der römische Bıschof se1ıne Aufgabe
eme: dıe sıch auf den Petrusdıienst, se1ıne Kompetenzen der Einheıit wahr. Der Heılıge Geılist chenke unNns se1n
und se1ine Dıenstfunktionen beziehen. Es zeichnen sıch T@e1 16 und erleuchte alle 1SCNOTe und Theologen uUuNscICI

große roblembereıche ab Das Feld erı das Ver- Kırchen, damıt WIT Sanz offensıichtlich mıteinander dıe FOrT-
hältnıs des Papstes den Bıschöfen, damıt verbunden das INCN Iiınden können, in denen dieser Diıenst einen VO  } den e1-
Verhältniıs VO  z Unıiversalkırche und el  ırchen SOWIEe VO  — 1CN und anderen anerkannten DIienst der 1e verwirklı-
Amtsträgern und Kırchenvolk 1Im Rahmen der Öömisch- chen vCImas. FEıne ungeheure Aufgabe, dıe WIT nıcht zurück-
katholischen Kırche Eınen zweıten Problemkomplex stellt welsen können und dıe ich alleın nıcht nde bringen

kann. Könnte dıe zwıschen uns en bereıts real bestehende,das Verhältnıis des Papsttums In ezug auf dıe Kırchen der
Reformation. WCECINN auch unvollkommene (Gemeininschaft nıcht dıe kırchlı-

chen Verantwortlichen und hre Theologen dazu veranlas-
SCH, über dieses ema mıt MIr eınen brüderlıchen, eduldı-Legıitimität und Notwendigkeıt eıner SCH Dıalog aufzunehmen, be1l dem WIT Jenseılts iIruc  OSer

Fortschreibung des Petrusdienstes Polemiken einander anhören könnten, wobel WIT eINZIS und
alleın den ıllen Chrıstı für se1ine Kırche 1MmM Sınne haben?“

Im Bereıich der Theologıe werden diese Fragen vornehmlıch (Nr 95 1.)
Man kann und muß sıch die rage tellen eht das über-seıt der Hundertjahrfeier des Vatıkanıschen Konzıls De-

handelt Eirinnert sSe1 dıe Dıskussion 1m NSCHAILU VO  —_ haupt? Sınd nıcht Primat und usübung des Prımats INKIU-
S1IVe des unie  aren Magıster1ums 1m Ersten VatıkanıschenHans Üüngs Buch „Unfehlbar? FEıne Anfrage  “ Fragen des Konzıl als „dıvınıtus revelatum ogma” definiert, VO 7 we1l1-Primates und der Gesamtgestalt des Petrusdienstes wurden
ten Vatıkanum bestätigt und damıt unverbrüchlich Lestge-darüber hiınaus eweıls 1mM Zusammenhang mıt der Publıka-
cg Durchaus. Gleichwohl erg1bt sıch dıe Möglıichkeıit einert10on entsprechender ökumeniıscher Konsenspapılere und den

Auseiımandersetzungen dıe tellung der Bıschofskonfe- Fortschreibung. Dogmen bestehen gleichsam AUS einem
doppelten Element Sıe tellen eiıne Aktualısıerung und Aus-

ICNZEN debattıert.
prägung eInes VO  i der apostolıschen Iradıtiıon her gegebe-

In den folgenden Ausführungen soll zunächst über dıe Legı1- LICIH Sachverhaltes dar er Petrusdıienst, WIEe 1n den SYN-
1ımıtät und Notwendigkeıt einer Fortschreibung der KOnzep- optıschen Evangelıen WIEe 1mM Johannesevangelıum, aber
t1on des Petrusdıienstes gehandelt werden. Eın zweıter ADb- auch In den übrıgen Schriften, der Apostelgeschichte und
schnuiıtt soll dıe Anlässe der heutigen Papstdıskussion thema- den anderen neutestamentlichen Briefen auftaucht und sıch
tısıeren. während der drıtte Abschnıiıtt den genannten dre1 1m Verlauf der Überlieferungsgeschichte artıkulıert, wırd
roblemkreisen und den Perspektiven für eıne Fortschre1l1- MNG das ogma In eiıne spezılısche, ktuell (Ge-
bung des Petrusdienstes gewıdmet ist stalt gebracht.
Johannes Paul I1 hat In seiner Enzyklıka ;  1 NUm Sint DIiese Gestalt ist wesentlıich mıtbestimmt VO  = zeıtgenÖSsI1-
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Fine außergewöhnliche

schen Begriffen und Konzeptionen, dıe ıIn der gegebenen 1TAau E Spiegel
Entscheidungssituation als an  NC Kategorıen ZUT Fas-
SUN® dieses Petrusdıenstes erscheıinen. NC eıne solche derJahrhunderteKonkretion gewıinnt der Petrusdienst eweıls eiıne geschicht-
IC Kontur. Es werden Züge ıhm sıchtbar, dıe In ande-
S01 Zeıten nıcht sıchtbar Grundsätzlıch gılt Es
g1bt den Petrusdienst Iımmer A”Ur In geschichtlichen (rJestalten.
ugle1ic aber ist der Petrusdienst damıt In den Fluß der (Ge-

NGRID E
schıichte getaucht. Es treten begriffliche Horizonte auf, VCTI-

anderte Eıinsıchten ıIn soz1ale Sachverhalte CC dıe eiıne
Neuimnterpretation verlangen. e1m Übertritt ber eıne DC-
schichtliche chwelle ist erforderlıch, daß bestimmt wırd,
W ds der bısherigen (Gestalt wesentlıch Wl und W as als
zeıtgeschichtlich bedingtes, beiläufiges Moment transfor-
mıerbar ist SO findet 1m Verlauf der Geschichte eiıne e-
renzierende Ausgrenzung dessen sSta W ds> wesentlıch ist
und deswegen beıibehalten werden muTHEMEN UND MEINUNGEN  Eine außergewöhnliche -  schen Begriffen und Konzeptionen, die in der gegebenen  Frau im Spiegel  Entscheidungssituation als angemessene Kategorien zur Fas-  sung dieses Petrusdienstes erscheinen. Durch eine solche  der Jahrhunderte  Konkretion gewinnt der Petrusdienst jeweils eine geschicht-  liche Kontur. Es werden Züge an ihm sichtbar, die in ande-  ren Zeiten so nicht sichtbar waren. Grundsätzlich gilt: Es  gibt den Petrusdienst immer nur in geschichtlichen Gestalten.  Zugleich aber ist der Petrusdienst damit in den Fluß der Ge-  INGRID MISCH  schichte getaucht. Es treten begriffliche Horizonte auf, ver-  änderte Einsichten in soziale Sachverhalte etc., die eine  Neuinterpretation verlangen. Beim Übertritt über eine ge-  schichtliche Schwelle ist erforderlich, daß bestimmt wird,  was an der bisherigen Gestalt wesentlich war und was als  zeitgeschichtlich bedingtes, beiläufiges Moment transfor-  mierbar ist. So findet im Verlauf der Geschichte eine diffe-  renzierende Ausgrenzung dessen statt, was wesentlich ist  und deswegen beibehalten werden muß.  MA  Klaus Schatz hat es in seiner gründlichen Studie „Der päpst-  liche Primat - seine Geschichte von den Ursprüngen bis zur  MAGDALENA  Gegenwart“ (Würzburg 1990) als eine völlig unhistorische  Zwischen Verachtung  und Verehrung  Hermeneutik bezeichnet, die Zeugnisse des zweiten, dritten,  oder auch des vierten Jahrhunderts daraufhin zu befragen,  Das Bild einer Frau  ob aus ihnen bereits eine juridische Überordnung der römi-  im Spiegel der Jahrhunderte  schen Kirche oder ein päpstlicher Jurisdiktionsprimat spre-  che. Die Antwort könne nur negativ sein. „Die Fragestellung  ist zu grobschlächtig, um der geschichtlichen Realität der  Kirche gerecht zu werden. Man muß vielmehr, zunächst  m  ohne vorschnelles Hineintragen späterer Kategorien, die  vorhandenen Zeugnisse daraufhin befragen, was nach ihnen  208 Seiten mit 8 Farbtafeln und  die römische Kirche bedeutet. Dies aber kann sinnvoll nur  zahlreichen Abbildungen,  gebunden mit Schutzumschlag,  geschehen im Gesamtkontext des Ringens der Alten Kirche  um Fixpunkte ihrer Einheit. Wie bilden sich die Maßstäbe  DM 58— /6S 429 /SBFr 55—  ISBN 3-451-23971-X  für die Einheit der Kirche und für die rechte Christusüberlie-  ferung aus? Und was bedeutet in diesem Rahmen die römi-  Ingrid Mäisch holt die biblische Maria Magdalena  sche Kirche?“ (S. 15). Gerade aus einer solchen Fragestel-  ans Licht und zeigt ihre Führungsrolle in der  lung heraus ergeben sich heute Notwendigkeit und Legiti-  mität, die konkrete Gestalt des Petrusdienstes weiter zu  Jesusbewegung auf. Die inner- wie außerkirchlichen  Interpretationen der Heiligengestalt werden durch  entfalten.  Mittelalter, Barock und Gegenreformation bis ins  Die Entwicklung des Petrusdienstes von den neutestament-  bürgerliche Zeitalter hin weiterverfolgt und mit den  Va  jeweiligen politischen und gesellschaftlichen  lichen Zeugnissen ab läßt sich in vier Epochen gliedern:  a) Vom ersten bis zum fünften Jahrhundert dauert die Zeit,  Situationen der Frauen in Beziehung gesetzt.  in der die Kirche schrittweise lernt, wie sie die notwendige  Kritische Exegese und theologische Frauenforschung  ermöglichen heute ein anderes, neues und  Verbindung mit ihrem Ursprung und zugleich die sichtbare  Einheit als Gemeinschaft im Glauben wahrt. Die Idee der  faszinierendes Bild der Maria Magdalena.  Eine der bekanntesten Frauengestalten der Bibel  apostolischen Sukzession, der Kanon der Schrift werden aus-  erstmals kulturgeschichtlich gedeutet:  gebildet. Dazu gehört auch die Erfahrung, daß die Kirche  ein beeindruckendes und aufregendes Werk.  — gerade in der Auseinandersetzung mit den Häresien — ein  Zentrum der Einheit braucht. Während die Synoden und  Konzilien als die Orte der consensio universitatis erscheinen,  wird die römische Kirche mit ihrem Bischof als die Bewahre-  rin consensio antiquitatis und Hüterin der überlieferten ca-  In jeder Buchhandlung!  nones gesehen. Petrus übt durch die römischen Bischöfe sei-  E  nen Dienst der Einheit aus.  HERDER  b) In der Zeit vom fünften bis zum neunten Jahrhundert  nimmt der Petrusdienst stärker institutionelle Formen an.  HK 6/19% 299AaAUS Schatz hat CS In selner oründlıchen Studıe ADer St-
1C Prıimat se1ıne Geschichte VO  — den Ursprüngen ıs ZUT MAGDALENA
Gegenwart” (Würzburg als eıne völlıg unhıstorische wischen Verachtung

un VerehrungHermeneutık bezeıichnet, dıe Zeugnisse des zweıten, drıtten.
oder auch des vierten Jahrhunderts daraufhın efragen, [)as Bild einer Frau

oD AUSs ihnen bereıts eiıne Jurıdısche Überordnung der rÖMmM1I1- Im Spiege! der Jahrhunderte

schen Kırche oder e1in päpstlicher Jurisdıktionsprimat SPIC-
che DIie Antwort könne 11UT negatıv seIn. ADie Fragestellung
ist grobschlächtig, der geschichtlichen Realıtät der
Kırche erecht werden. Man muß vielmehr, zunächst ü
ohne vorschnelles Hıneintragen spaterer KategorIien, die
vorhandenen Zeugnisse daraufhın eiragen, W d nach ihnen 208 Setten mit Farbtafeln UN
dıe römiısche Kırche bedeutet. Dies aber kann sSinnvoll 11UT zahlreichen Abbildungen,

gebunden Mit Schutzumschlag,geschehen 1m Gesamtkontext des Rıngens der en Kırche
Fixpunkte iıhrer Einheıt Wıe bılden sıch dıe albstabe IS,— /ÖS8 420 — /SFEr

S4-250ATSXfür dıe Eıinheıt der Kırche und für dıe rechte Christusüberlhe-
ferung qus’? Und Was bedeutet In diesem Rahmen dıe rÖöMm1- Ingrid Maisch holt die hiblische arıa Magdalenasche Kırche?“ (S 15) (Gerade AUS eliner olchen Fragestel- ans Licht und zeigt hre Führungsrolle 1in derlung heraus ergeben sıch heute Notwendigkeıt und Legıtıi-
mıtät, dıe konkrete (Gestalt des Petrusdıienstes weıter Jesusbewegung auf. Die innNner- WIE außerkirchlichen

Interpretationen der Heiligengestalt werden lurch
entfalten. Mittelalter, Barock und Gegenreformation his 1Ns
DIe Entwicklung des Petrusdienstes VO den neutestament- bürgerliche Zeitalter 21n weiterverfolgt und NIt den

jeweiligen politischen und gesellschaftlichenlıchen Zeugnissen ab äßt sıch In vier Epochen glıedern:
a) Vom ersten bıs Z ünften Jahrhundert dauert dıe Zeıt, Situationen der Frauen in Beziehung ZESELZL.
In der dıe Kırche schrittweise lernt, W1Ie S1e dıe notwendige Kritische FXEDESE und theologische Frauenforschung

ermöglichen heute ein anderes, undVerbindung mıt ihrem rsprung und zugle1c. dıe siıchtbare
Eıinheit als Gemeiınnschaft 1mM Glauben wahrt |DITS Idee der fasziınierendes Bild der Marıa Magdalena.

Eine der bekanntesten Frauengestalten der ibelapostolıschen Sukzess1ıon, der anon der chrıft werden AUS-
erstmals kulturgeschichtlich gedeutet:gebildet. Dazu gehört auch dıe Erfahrung, daß dıe Kırche eın beeindruckendes und aufregendes Werkgerade In der Auseinandersetzung mıt den Häresien eın

Zentrum der Eıinheıt braucht Während dıe Synoden und
Konzilien als dıe Orte der CONSENSLO uUunLvVversitatis erscheıinen,
wırd dıe römiısche Kırche mıt ıhrem Bıschof als dıie Bewahre-
TIn CONSECNSLO antiquitatis und Hüterın der überheferten In jeder Buchhandlung!

esehen. Petrus übt UTe dıe römıschen 1SCHNOTe Se1-
en Dıenst der Eıinheıiıt aus ERDERIn der Zeıt VO üunften DIS ZU neunten Jahrhundert
nımmt der Petrusdienst stärker institutionelle Formen
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Im Rahmen der SO Pentarchie. dem /usammenspiel der der Rechtsstaatliıchkeit Von dieser erprobten
fünf Patrıarchen. kommt dem römiıschen „Patrıarchen“ eıne Autorıitätsgestaltung ergeben sıch naturgemäß eıne
besondere tellung dıe Konzılıen edurien seliner Miıt- VON nfiragen das päpstlıche Amt
wıirkung und Anerkennung, S1e MUSSeEeN aber auch VO  — den Eın drıttes Bündel VO krıtiıschen nfiragen erg1ıbt sıch 1Im
anderen Patrıarchen rezıplert werden. Es o1bt dıie äufiıgen ökumenischen Bereıich Die Gesprächspartner sSınd ZU e1-
Rekurse und Appellatıonen Rom LICI dıe Ostkirchen, dıe dıe Entwicklung der römiısch-katho-
C) In der Zeıt VO 12. Jahrhundert bıs 7A00 wırd der ıschen Kırche nıcht mıtgemacht, aber auch nıcht ınfach dıe
römiısche Petrusdıienst INan en Gregor VIIL., Verfassung des Jahrtausends bewahrt en Damals
Boniıfaz IM nach Art eiıner höchsten Jurisdiktion 1mM ICH S1e SahnzZ selbstverständlıch eingebunden iın den Rahmen
geistlich-kırchlichen Bereıich gefaßt, wobel diese höchste Re- eINes Imper1ums, dessen Herrscher sıch als der VO  — Chrıistus

ermächtigte Herrscher des We  TEeISES sah Die erschla-gierungskompetenz den weltlichen Bereıich unterfalt (Dıcta-
([US apae, dıe Unam sanctam). Das große abendländıi- SunNns ()stroms hat diese Kırchen in eiıne LGCUC Sıtuation hın-
sche chısma und der damıt einhergehende Konziliarısmus eingeführt. Ihre Patriıarchen und 1SCHNOTIe wurden oft Re-
ıllustriıeren dıe Notwendigkeıt eiıner stärkeren Eınbindung prasentanten VO  = Ethnıien DIe moderne Natıonalstaatsıdee
des Papsttums. erband sıch In einem gewIlssen Ausmaß mıt dem edan-

DIe vierte Epoche ist VO  — der Zeıt des Irnenter Konzıls ken der Kırche DiIe aktuellen Spannungen zwıschen einzel-
ıs Z 7 weıten Vatıkanıschen Konzıil anzusetzen DDas IM- 1I1C1H Ostkırchen belegen diıese Schwierigkeıiten eutliic
entier Konzıil hat keıine Entscheidung Z Petrusdienst VOI- Anders steht CS mıt jenen Fragen, dıe sıch 1m Verhältnis mıt
gelegt obwohl dıe ngriffe auf das Papsttum Urc dıie den Kırchen der Reformation auftun. DiIe Kırchen der eIiIOT-
Reformatoren scharf weıl dıe enrza der Spanı- matıon sınd abgesehen VO der anglıkanıschen Kırche
schen und auch der französıschen 1SCANOTeEe dıe VO  - den Pa- VO  — iıhrer Ursprungserfahrung epragl, den wahren (Glauben
palısten vertiretene ese ablehnten, dıe 1SCNOTIe würden eıne aup und ]1edern korrumpierte Kırche ZU1

hre Jurisdiktion PCI delegatıonem VO aps empfangen Anerkennung bringen Dıe Dringlichkeıit einer siıchtbaren
DiIe Zeıt der Gegenreformatıon, insbesondere dıe Epoche Einheıt 1m Glauben, dıe ihren USAdTUC 1mM Petrusdienst Mn-
nach dem 7Zusammenbruch der Reıichskırche, hat einen det hat für S1e einen reduzierten Stellenwer Es annn VO

Klärungsprozeß hınsıchtlıc dieser Kontroverse gebracht. Amt In der Kırche nıcht gesprochen werden, WE nıcht
Die päpstliıche Amtsvollmacht wurde auf dem Vatıkanı- gleich VO den evangelıschen Krıiterien der Amtsführung dıe
schen Konzıil als bischöfliche 1mM ezug auf dıe Kırche ede ist
charakterisıiert. usgedrückt wırd diese Amtsvollmacht
WrC das Wort Jurisdiktionsprimat. Damıiıt Wal der Weg frel
für das I1 Vatıkanısche Konzıl, dıe geistliıche Autoriıtät VO  —

Drel Problemfelder und dıe LöÖösungsperspektiven
den eigenständıgen Autorıtäten weltlicher Art abzugrenzen,
und dıe tellung der 1SCHNOTeEe theologisc. SCHNAUCIT und ZWal Dıie systemımmanenten ängel des gegenwärtıgen AmtSSsy-
1m Sınne der antıpapalıstischen Väter VO IrTient bestim- der römisch-katholıschen Kırche zeigten sıch unmıttel-
MC bar nach dem SC des Vatıkanıschen Konzıls Bıs-

marck chrıeb In seiner berühmten Circular-Depeche VO

158572 (vgl 31172 {f.), der aps sSe1 UT das Konzıil ASIG
Anlässe für dıe heutige Problematıik des dıe Lage gekommen, In jeder einzelnen DIiözese dıe bıschöf-
Petrusdienstes lıchen Rechte In dıe and nehmen und dıe päpstliche (Ge-

walt der landesbischöflichen substituleren‘“‘. Die deut-

Es g1bt für dıe heutigen Schwierigkeıiten mıiıt dem Petrus- schen 1SCNOTIeEe an mıt einer Umschreıibung der
päpstlichen Funktionen: Es SInd 1m wesentliıchen das Auftft-

cAhenst dre1 ın sıch unterschiedliche, gleichwohl aufeınander
wıirkende Veranlassungen. /Z/um ersten ist auf Unvollkom- siıchtsrecht des Papstes ber die 1SCNOTIe und ein Eıngriffs-

recht In dıe DIiözesen be1l außergewöhnlıchen Umständen.
menheıten des bestehenden Amtssystems hınzuwelsen. Der Diese fun  1o0nale Spezılizierung der Kompetenzen wurde
Petrusdıienst bıldet In seinem institutionell geregelten Z- aber 1mM I1 Vatıkanıschen Konzıil nıcht aufgegriffen. Im Vor-
sammenspıel mıt den übrıgen kırchlichen Autorıtäten eın

WOTT ZU Dekret über dıe Hırtenaufgabe der 1SCHNOTIEe In der
Gefüge, das eutiic VO  z der Geschichte der zurückliegen- Kırche el CS apıdar „In dieser Kırche besıtzt der rÖöm1-
den Jahrhunderte eprägt ist und unausgeliragene Spannun- sche Bıschof als Nachfolger des Petrus, dem Chrıistus seıne
SCH umschlıießt Schafe und Lämmer weılden anV:  S, aufgrun gOÖtL-
Eınen zweıten nla bılden Entwicklungen Anftı lıcher Eınsetzung dıe höchste, volle, unmıiıttelbare und Uun1l1-

versale Gewalt ıIn ezug auf dıe Seelsorge. Weıl C also alsufgrun geschichtlicher Erfahrungen mıt Ööffentlıchen Au-
torıtäten hat dıe moderne Gesellschaft Formen der ewal- Hırte er Gläubigen esandt Ist für das Geme1lnwohl der
tentrennNung, der Verwaltungsgerichtsbarkeıt, Oderale SaNZCH Kırche und das Wohl der einzelnen Kırchen SO1-

Strukturen und Machtbalancen eingerıchtet. Wır fassen SCH, hat OT den Vorrang (principatum) der ordentliıchen (Ge-
diese neuzeıtlıche Instıtutionenbildung dem Stichwort walt ber alle Kırchen.“ (CD
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DIe olge Ist, daß CS 1m kırchlıchen ec keıne eindeutigen, Es VO deruJohannes auls 11., daß In der eIN-
VO Funktionen her begründeten Dıfferenzierungen In be- genannten Okumene-Enzyklika einen ungemeın fol-
ZUS auf dıe päpstliıche Autoriıität und iıhre Beziehung den genreichen chriıtt ZAUEN Fortschreibung des Il Vatıkanıschen
Bıschöfen o1bt [)Daraus resultiert dıe 1mM Kırchenrecht 111a- Konzıls hat Er hat eiıne umrißhafte, fun  10Nnale
gelnde Anerkennung der Teıilkırchen als Größen göttlıchen Dıfferenzierung selner „SUDICMAa el unıversalıs ordınarıa p —
Rechtes 1m Rahmen der Gesamtkırche, dıe gleichfalls gÖttl- testas“ OIg  mM Der ext verdient höchste each-
chen Rechtes ist DiIie reduzıerte Eıgenständigkeıt und Ver- Lung „Als Erbe der Sendung des Petrus In der VO Blut der
antwortiung der eilkırchlichen erbande W1e der ENISPTE- Apostelfürsten befruchteten Kırche übt der Bıschof VON

henden Bısc  fskonferenzen äng damıt FEıne Rom e1in AAal dUs, das seınen rsprung 1ın der vielgestaltigen
parallele Schwierigkeıt erg1ıbt sıch hınsıchtlich der Konzep- Barmherzıigkeıt (Jottes hat, dıe dıe Herzen bekehrt und mıt
t10Nn des Magısteri1ums. Es wurde weder 1mM noch 1mM I1 Nig- der na der na rfüllt dıe diesem Amt eigene AUfO=
ti1ikanum ausdrücklich formulert, daß dıe Kompetenz des rıtät steht Sanz 1m Dıienst des barmherzigen Planes (jottes
päpstliıchen Magısteri1ums Fragen VO  — (Glauben und Sıtte dıe und muß immer In dieser Perspektive esehen werden. Aus
unterschiedlichen Instanzen der authentischen (Glaubensbe- iIhr rklärt sıch dıe Vollmacht dieses Amtes Der Auftrag
ZCUSUNS ZUT Geltung bringen hat, daß dıe usübung des 1SCNOLIS In Rom In der Gruppe er 1SCNHNOTIe besteht
des päpstlıchen Magısteri1ums S1e zurückgebunden ist und eben darın, WIEe eın Wächter wachen (episkopein), daß
S1e nıcht überflüssıg macht dank der Hırten In en Teıllkırchen dıe wıirklıche Stimme

des Hırten Chrıstus hören ist Auf diese Weiıise verwirk-iıne zweıte systemımmanente Spannung manıfestiert sıch IC sıch In jeder der ihnen anvertirauten Ten  iırchnen dıe uUulnladarın, daß auft der einen Seıte der sakramentale Charakter
des bıschöflichen Amtes ın den Dokumenten des I1 Vatıka- sancta catholıca l apostolıca eccles1a."THEMEN UND MEINUNGEN  Die Folge ist, daß es im kirchlichen Recht keine eindeutigen,  Es zeugt von der Größe Johannes Pauls ITI., daß er in der ein-  von Funktionen her begründeten Differenzierungen in be-  gangs genannten Ökumene-Enzyklika einen ungemein fol-  zug auf die päpstliche Autorität und ihre Beziehung zu den  genreichen Schritt zur Fortschreibung des II. Vatikanischen  Bischöfen gibt. Daraus resultiert die im Kirchenrecht man-  Konzils getan hat: Er hat eine erste umrißhafte, funktionale  gelnde Anerkennung der Teilkirchen als Größen göttlichen  Differenzierung seiner „suprema et universalis ordinaria po-  Rechtes im Rahmen der Gesamtkirche, die gleichfalls göttli-  testas“ vorgenommen. Der Text verdient höchste Beach-  chen Rechtes ist. Die reduzierte Eigenständigkeit und Ver-  tung: „Als Erbe der Sendung des Petrus in der vom Blut der  antwortung der teilkirchlichen Verbände wie der entspre-  Apostelfürsten befruchteten Kirche übt der Bischof von  chenden Bischofskonferenzen hängt damit zusammen. Eine  Rom ein Amt aus, das seinen Ursprung in der vielgestaltigen  parallele Schwierigkeit ergibt sich hinsichtlich der Konzep-  Barmherzigkeit Gottes hat, die die Herzen bekehrt und mit  tion des Magisteriums. Es wurde weder im I. noch im II. Va-  der Kraft der Gnade erfüllt ... die diesem Amt eigene Auto-  tikanum ausdrücklich formuliert, daß die Kompetenz des  rität steht ganz im Dienst des barmherzigen Planes Gottes  päpstlichen Magisteriums Fragen von Glauben und Sitte die  und muß immer in dieser Perspektive gesehen werden. Aus  unterschiedlichen Instanzen der authentischen Glaubensbe-  ihr erklärt sich die Vollmacht dieses Amtes. ... Der Auftrag  zeugung zur Geltung zu bringen hat, so daß die Ausübung  des Bischofs in Rom in der Gruppe aller Bischöfe besteht  des päpstlichen Magisteriums an sie zurückgebunden ist und  eben darin, wie ein Wächter zu wachen (episkopein), so daß  sie nicht überflüssig macht.  dank der Hirten in allen Teilkirchen die wirkliche Stimme  des Hirten Christus zu hören ist. Auf diese Weise verwirk-  Eine zweite systemimmanente Spannung manifestiert sich  licht sich in jeder der ihnen anvertrauten Teilkirchen die una  darin, daß auf der einen Seite der sakramentale Charakter  des bischöflichen Amtes in den Dokumenten des II. Vatika-  sancta catholica et apostolica ecclesia. ... Mit der Vollmacht  und Autorität, ohne die dieses Amt illusorisch wäre, muß  nischen Konzils ausdrücklich herausgestellt wird, die zentra-  der Bischof von Rom die Gemeinschaft aller Kirchen ge-  len Bischofsernennungen aber faktisch vom Jurisdiktionspri-  währleisten. Dadurch ist er der erste unter den Dienern an  mat und der Teilhabe an der Jurisdiktion des Papstes konzi-  der Einheit. Dieser Primat wird auf verschiedenen Ebenen  piert sind. Zum sakramentalen Charakter des bischöflichen  Amtes gehört ja wesentlich der Bezug zum Volk Gottes,  ausgeübt; sie betreffen die wachsame Aufsicht über die Wei-  tergabe des Wortes, über die Feier der Sakramente und der  zum teilkirchlichen Verband — repräsentiert etwa durch die  Bischofskonferenz - und zur Gesamtkirche, repräsentiert  Liturgie, über die Mission, über die Disziplin und über das  christliche Leben. Dem Nachfolger des Petrus obliegt es, an  durch den römischen Bischof. Aufgelöst werden kann diese  die Forderungen des Gemeinwohls der Kirche zu erinnern,  Spannung nur durch ein entsprechendes Zusammenwirken  der verschiedenen Instanzen bei  falls jemand versucht wäre, dies zugunsten eigener Interes-  der Bestellung der  sen zu vergessen. Er hat die Pflicht hinzuweisen, zu warnen  Bischöfe. Von Motiven der Rechtsstaatlichkeit her ergeben  sich innerhalb der römisch-katholischen Kirche die Pro-  und manchmal diese oder jene Meinung, die verbreitet wird,  für unvereinbar mit der Einheit des Glaubens zu erklären.  bleme einer funktionalen Gewaltenteilung der Machtkon-  trolle in bezug auf administrative Akte.  Wenn es die Umstände erfordern, spricht er im Namen aller  Hirten, die mit ihm in Gemeinschaft stehen. Er kann auch —  unter ganz bestimmten, vom I. Vatikanischen Konzil gestell-  Hinsichtlich der Ostkirchen ergibt sich das Problem der Re-  zeption von Lehrentwicklungen, die nach der Trennung er-  ten Bedingungen —- ex cathedra erklären, daß eine Lehre  folgt sind — dies gerade im Blick auf den Petrusdienst —, wie  zum Glaubensgut gehört. Durch dieses Zeugnis der Wahr-  die Anerkennung der geschichtlich gewachsenen Selbstän-  heit dient er der Einheit. Das alles muß sich jedoch immer in  digkeit der Ostkirchen. Eine Vermittlung der konträren Po-  Gemeinsamkeit vollziehen. Wenn die katholische Kirche be-  sitionen wird sich nur in einem kreativen Rückgriff auf die  teuert, daß das Amt des Bischofs von Rom dem Willen Chri-  Tradition erzielen lassen, d. h. durch eine auf die Patriarchal-  sti entspricht, trennt sie dieses Amt nicht von der Sendung,  die allen Bischöfen anvertraut ist, die gleichfalls Stellvertre-  verfassung dieser Kirchen Rücksicht nehmende, spezifische  Kompetenzumschreibung des Petrusdienstes, die sich zu un-  ter und Gesandte Christi sind. Der Bischof von Rom gehört  terscheiden hätte von den spezifischen Kompetenzen in be-  zu ihrem Kollegium, und sie sind seine Brüder im Amt.“  zug auf den Bereich des lateinischen Patriarchates. Für die  Welche Perspektiven für die Gestaltung des Petrusdienstes  Kirchen der Reformation liegt der Kern des Problems nicht  ergeben sich? Die Betonung der bischöflichen Funktionen  im Faktum des Papstamtes, sondern in der zu erzielenden in-  des Petrusdienstes, die Auslegung des (Jurisdiktions-)Prima-  stitutionellen Ausprägung dieses Amtes im Sinne eines  tes im Sinne der Episkope€ und eine zu erarbeitende kirchen-  Dienstes am Evangelium für das Volk Gottes, so daß deut-  rechtliche Fassung dessen schaffen Raum für die Heilung  lich sichtbar wird, wie dieses Amt unter dem Wort steht.  des abendländischen Schismas im Zeitalter der Reforma-  Diese Skizze läßt — bei aller Eigentümlichkeit der genannten  tion. Ist der Sinn des Petrusdienstes das wachende Sorgen,  Problemfelder — sehen, daß die Schwierigkeiten untereinan-  daß Wort und Dienst Jesu Christi in der ganzen Kirche sich  der „Familienähnlichkeiten“ aufweisen und nur durch funk-  ungehindert entfalten können, so unterliegt das Amt der  tionale Spezifizierung des Petrusdienstes gelöst werden kön-  Kriteriologie des Evangeliums. Der Glaube und das geist-  nen  vermittelte Leben in Christus stehen im Zentrum.  HK 6/19% 301Miıt der Vollmacht

un Autoriıtät, ohne dıie dieses Amt ıllusorısch ware, mußnıschen Konzıls ausdrücklich herausgestellt wiırd, dıe Zzenfira- der Bıschof VOIN Rom dıe Gemeımnschaft er Kırchen DC-len Biıschofsernennungen aber 1SC VO JurisdiktionspriIi- währleıisten. Dadurch ist CT der den Dienern
mat und der e1lNnaDe der Jurisdiktion des Papstes konzI1- der Einheıit Dıeser Primat wırd auft verschliedenen Ebenenpıert SINd. Zum sakramentalen Charakter des bischöflichen
Amtes gehört Ja wesentlıiıch der ezug A olk Gottes, ausgeübt; S1e. betreffen dıe wachsame UTISIC über dıe We1-

ergabe des Wortes, über dıe Feıler der Sakramente und der
ZU eilkırchlichen Verband repräsentiert etwa ÜUr® dıe
Bıschofskonferenz und ZUT Gesamtkırche, repräsentiert Liturgie, ber dıe 1SS1ON, über dıe Dıszıplın un üÜüber das

CANATrTISLUCHeE en Dem Nachfolger des Petrus oblıegt C5S,UG den römiıschen Bıschof. Aufgelöst werden kann diese dıe Forderungen des (Gemeılimnwohls der Kırche eriınnern,5Spannung 1L1UT WG e1in entsprechendes 7Zusammenwirken
der verschiedenen Instanzen be1l Jjemand versucht wäre, dies zugunsten eigener nteres-der Bestellung der

SCI] VETSCSSCH. Er hat dıe Pflicht hınzuwelsen, aINeN1SCAHOTe Von otıven der Rechtsstaatlichkeit her ergeben
sıch innerhalb der römiısch-katholischen Kırche dıe Pro- und manchmal diıese oder jene Meınung, dıe verbreıtet wiırd,

für unvereınbar mıt der Eıinheıt des aubDens erklären.eme eiıner funktionalen Gewaltenteilung der aC  OoON-
trolle ın ezug auf admınıstratıve kte Wenn 6S dıe Umstände erfordern, pricht 1m Namen er

Hırten, dıe mıt ıhm iın Gemennschaft stehen. Er kann auch
SahzZ bestimmten., VO Vatıkanıschen Konzıil estell-Hınsıchtlich der Ostkıirchen erg1bt sıch das Problem der Re-

zeption VO  —_ Lehrentwiıcklungen, dıe nach der Irennung e_ ten Bedingungen cathedra erklären, dalß eiıne Te
O1g sınd dies gerade 1mM IC auf den Petrusdienst WIE ZU Glaubensgut gehört. MC dieses Zeugni1s der Wahr-
dıe Anerkennung der geschichtlıch gewachsenen eIDstan- heıt dıent der Eıinheıit [)Das es muß sıch jedoch immer In
digkeit der Ostkıiırchen Eıne Vermittlung der konträren Po- Gemeıimnsamkeıt vollzıehen Wenn dıe katholische Kırche be-
sıtionen wıird sıch L1LUT In einem kreatıven Rückgriff auf dıe LEUEIL, daß das Amt des 1SCNOTIS VOIl Rom dem ıllen (CHrı-
JIradıtion erzielen lassen, Ur eıne auft dıe Patrıarchal- st1 entspricht, trennt S1e dieses Amt nıcht VOINN der Sendung,

dıe en Bıschöfen anvertraut ist, dıie gleichfalls Stellvertre-verfassung dieser Kırchen Rücksicht nehmende. spezılısche
Kompetenzumschreibung des Petrusdıienstes. dıe sıch ter und (jesandte Chriıstı Sind. er Bıschof VO  —; Rom gehört
terscheıden hätte VO  S den spezılıschen Kompetenzen ıIn De- ihrem Kolleg1um, und S1e SInd se1ıne Brüder 1mM An
ZUg auf den Bereıich des lateinıschen Patrıarchates. Für dıe elche Perspektiven für dıe Gestaltung des Petrusdienstes
Kirchen der Reformatıon 1eg der Kern des TODIEMS nıcht ergeben sıch? |DITS Betonung der bischöflichen Funktionen
1Im Faktum des Papstamtes, sondern In der erzielenden 1InN- des Petrusdienstes, dıe Auslegung des (Jurisdiıktions-)Prima-
stıtutionellen Ausprägung dieses Amtes 1mM Sinne eInes tes 1m Sinne der Episkope und eine erarbeıtende ırchen-
Dienstes Evangelıum für das olk Gottes, daß deut- rechtliche Fassung dessen Sschalten Raum für dıe Heılung
lıch sıchtbar wiırd, W1Ie dieses Amt dem Wort steht des abendländiıschen Schismas 1mM Zeıtalter der Reforma-
Diese Skız7e äßt be1l er E1ıgentümlıichkeıt der genannten t10n. Ist der Sinn des Petrusdıienstes das wachende Sorgen,
Problemfelder sehen, daß dıe Schwierigkeıten untereinan- daß Wort und Dienst Jesu Christı In der SAaNZCH Kırche sıch
der „Famılienähnlichkeiten“ aufwelsen und 11UT WLG funk ungehıindert entfalten können, unterliegt das Amt der
tonale Spezifizierung des Petrusdienstes gelöst werden kön- Kriteriologıie des Evangelıums. Der (Glaube und das ge1st-
Nen vermiıttelte en In Chrıstus stehen 1mM Zentrum.
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DOKUMENTATION

Von der Epıskope als der wesentlichen Aufgabe des rÖöm1- skope her käme dem aps dıe Aufgabe darüber
schen Papstes erg1ıbt sıch ebenso eıne möglıche ber- chen, dalß dıe Jjeweılıgen Eınzelinstanzen ihre Funktionen
rückung des Ost-West-Schismas Epıiskope als esen des AA Wahrung und Überlieferung des aubens sorgfältig
Primates bedeutet, daß der römiısche Pontiıfex nıcht prımär wahrnehmen. Sollte SI sıch selbst ZU Eıingreifen genötıgt
rechtsetzende nstanz Ist, sondern jene Autoriıtät, die über sehen, ausdrücklicher Respektierung und formalen
ec un Bıllıgkeıit In der Kırche wacht Eıne solche Funk- Einbeziehung der übrıgen Instanzen.
tion ist mıt der Autokephalıe, der Anerkennung e1SeNEN, Ebenso ist VO edanken der Epıskope her das immer WIEe-rechtsetzender Kompetenz der Ostkırchen, kompatıbel,
müßte allerdings 1mM einzelnen hinsıchtliıch des /Z/usammen- der hörende Argumen entkräftet, CS könne aufgrun des

Jurisdiktionsprimates keine Gewaltenteijulung ıIn der Kırchewıirkens eklärt werden. geben Unıiversalkırchliche Aufsıchtspflicht und das ENISPTIE-
Für dıe Spannungen innerhalb der römiısch-katholischen chende eCc des römiıschen 1SCNOLIS würden 1M Gegenteıl
Kırche, verstanden 1mM Sinne des lateinıschen Patrıarchats C1I- einen Freiraum für fun  1o0nale Gewaltenteiulung eröffnen.
geben sıch ebenso LöÖsungsansätze. Die eigenständıge KOM- DiIe Erarbeıtung instıtutioneller Eınzelregelungen dürfte
petenz der 1SCNOTIe wıird klar unterscheıiıdbar VO Aufsıchts- keıine unüberwıindlichen Schwierigkeıiten bılden und dem
recht des römıschen 1SCANOIS Für dıe zentralen Bıschofser- kırchlichen Amtsverständnıs eın zeıtgemäßes und VO (Geıilist
CHNNUNSCH J]ele dıe wesentlıch VO Jurisdiıktionsgedanken des Evangelıums gepräagtes Aussehen verleihen. Insgesamt
her konzıplerte Grundlage hinweg. Es erg1bt sıch dıe Mög- aber wırd VO edanken der Epıiskope her dem (J0t-
IC  el eINes der sakramentalen Struktur ANSCIMNCSSCHCH Be- tes auf reale, weıl instıtutionelle Weilse Jjene Mündıgkeıt
stellungsverfahrens für dıe 1SCHNOTEe Das Verhältnis VO erkannt, dıe ıhm In den Dokumenten des 10L Vatıkanums
Universal- und Teılkırchen käme 1Ns Lot geschrıeben ist Der Petrusdienst wırd damıt insgesamt als
Ebenso könnten (jravamına ıIn ezug auf dıe usübung des Dienst ırken des Herrn In seinem olk verstanden.

Peter HünermannMagıster1ums ausgeräumt werden. Vom edanken der Ep1-

ONSECENS In Sıcht?
Der Entwurf eiıner lutherisch-katholischen Erklärung ZUT

Rechtfertigungslehre
Der Lutherische un und der vatiıkanısche Finheitsrat hereiten eine 3) (18EMeinsame
Erklärung ZUT Rechtfertigungslehre“ Vor (vel. HK, März 19906, ML die einen Konsens
zwischen I utheranern und Katholiken In dieser zentralen rage erbringen Soll. Der Ent-
wurf dieser Erklärung, dem die LW B-Mitgliedskirchen hLs Anfangz dieses Jahres Stel-
[ung nehmen sollten, wurde Vo.  - der Jetzt veröffentlicht, mut der Stel-
lungnahme des Deutschen Nationalkomuitees des Lutherischen Welthundes (Texte AUS der

Wır dokumentieren diesen Öökumenisch hedeutsamen ext ıIm Wortlaut.

Taambe theriıschen Bekenntnisschriften und auf dem ITtTienter Konzıl
der römiısch-katholischen Kırche gegenseıltigen Lehrver-

( Die re VOI der Rechtfertigung hatte für dıe uther1- urteilungen, dıie bıs heute gültıg sSınd und er kırchentren-
nende Wırkung ensche Reformatıon des Jahrhunderts eiıne zentrale edeu-

(ung S1e galt ihr als der 55  T und Hauptartıkel"*", der (2) Irotz veWwIlsser geschıichtlicher Schwankungen hat die
Rechtfertigungslehre für das Luthertum jenen besonderenzugle1ic ‚Lenker und Rıchter für alle anderen Bereıche

chrıistlicher ehre  C6 war2. (Janz besonders wurde dıe echt- Stellenwer bewahrt Darum nahm 1mM OTIMNzZIellen lutherisch-
fertigungslehre In der reformatorıschen Ausprägung un katholiıschen Dıalog der etzten Zeıt dıe rage der ec  elI-
ıhrem besonderen Stellenwer gegenüber der römiısch-ka- tıgungslehre VON Anfang einen wichtigen atz eın
tholischen Theologıe und Kırche der damalıgen Zeıt vertre- (S) In besonderer Welse sSe1 verwiesen auf dıe Berichte
ten und verte1idigt, dıe ihrerseıts eiıne anders echt- „Evangelıum und Kırche“ 1972)? und „Kırche und echt-
fertigungslehre vertraten und verteidigten. Man sah hıer den fertigung“ 1994)* der (Gemelmnsamen römisch-katholischen/

auf den BerichtKernpunkt er Auseımandersetzungen. Es kam 1n den Iu- evangelısch-Iutherischen Kommıissıon,
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